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Die Bundesregierung hatte bereits 1990 beschlossen, die CO
2
-Emissio-

nen bis zum Jahr 2005 um 25 % bezogen auf das Jahr 1990 zu reduzie-
ren. Daher wurde schon mit Verabschiedung der „Verordnung über
einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutz-
verordnung - WärmeschutzV)“ [3.1] vom 16. August 1994 der politi-
sche Auftrag formuliert, bis zum Ende des Jahrzehnts eine Novellierung
der Verordnung zu erarbeiten, mit dem Ziel, das Anforderungsniveau
des Energiebedarfs von Neubauten um weitere 25 bis 30% zu verschär-
fen. Hiermit soll ein Beitrag zum Klimaschutzprogramm der internatio-
nalen Staatengemeinschaft geleistet werden, denn noch immer stellt der
Energieverbrauch im Gebäudebereich mit rund einem Drittel einen er-
heblichen Anteil an den gesamten CO

2
-Emissionen in Deutschland dar.

Dies ist mit der „Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden“ [3.2], im Folgenden
kurz „Energieeinsparverordnung (EnEV)“ genannt, zum 01.02.2002
umgesetzt worden. Im Bereich der Einfamilienhäuser werden auf der
Grundlage der neuen Verordnung die Anforderungen um etwas mehr
als 25 % und bei großen, kompakten Gebäuden um etwa 35 % ver-
schärft.

Die bisherige Betrachtung des Wärmeschutzes bei Gebäuden trennte
strikt zwischen Bautechnik auf der einen und Anlagentechnik auf der
anderen Seite. Die bautechnische Behandlung der Thematik erfolgte
durch die Normenreihe DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“ und –
seit 1977 – die jeweils gültige Wärmeschutzverordnung. Parallel dazu
regelten die Heizungsanlagenverordnungen den anlagentechnischen
Bereich der Gebäude. Eine gesamtheitliche energetische Betrachtung
des Systems „Gebäude“ mit den kommunizierenden Bereichen Bau-
technik und Anlagentechnik war durch diese Reglementierung nur
bedingt möglich.

Mit der nunmehr vorliegenden „Verordnung über energiesparenden
Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden“
(Energieeinsparverordnung - EnEV) wird bereits im Titel des Regel-
werks der gesamtheitliche Ansatz dokumentiert. Die Verordnung folgt
damit auch inhaltlich dem Weg, den das europäische Regelwerk geht.
Bereits mit der 1998 veröffentlichten DIN EN 832 „Wärmetechnisches
Verhalten von Gebäuden – Berechnung des Heizenergiebedarfs – Wohn-
gebäude“ [3.3] wurde auf europäischer Ebene die Schnittstelle der bei-
den energetisch relevanten Bereiche besetzt.

Die EnEV stützt sich in ihrer Vorgehensweise weitestgehend auf die
Inhalte des nationalen Anwendungsdokuments der DIN EN 832, der
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DIN V 4108-6 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden,
Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergie-
bedarfs“ [3.4]. In diesem Regelwerk wird direkt auf die EnEV Bezug
genommen, indem in ihrem Anhang D die Berechnungsansätze und
Randbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Nachweis festgelegt
sind. Hierbei stehen ein vereinfachtes Heizperiodenbilanzverfahren und
das Monatsbilanzverfahren zur Verfügung.

Die für die Nachweisführung erforderlichen anlagenspezifischen Kenn-
werte findet der Anwender in DIN V 4701-10 „Energetische Bewertung
heiz- und raumlufttechnischer Anlagen, Teil 10: Heizung, Trinkwasser-
erwärmung, Lüftung“ [3.5].

Gegenüber der Wärmeschutzverordnung 1995 ergeben sich zusammen-
fassend in der energetischen Nachweisführung folgende maßgebliche
Änderungen:
❐ Gesamtheitliche Betrachtung von baulichem und anlagen-

technischem Wärmeschutz,
❐ Wegfall des Bauteilverfahrens als Nachweisverfahren für zu errich-

tende Gebäude,
❐ Möglichkeit der detaillierteren Berücksichtigung von Wärmebrücken,
❐ Bezug der energetischen Gebäudequalität auf den Heizenergiebedarf

und auf den Primärenergiebedarf und
❐ Umstellung von Bezeichnungen und Formelzeichen auf das europäi-

sche Regelwerk

Es ergibt sich eine gewisse Flexibilität für die Planung, indem weniger
leistungsfähige Heizungssysteme durch optimierten baulichen Wärme-
schutz kompensiert werden können; ebenso kann eine leistungsfähige
Heizungsanlage Nachteile im baulichen Wärmeschutz in gewissen
Grenzen ausgleichen. Durch eine Nebenforderung an den spezifischen,
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmis-
sionswärmeverlust H

T
’ wird aber sichergestellt, dass der bauliche Wär-

meschutz – unabhängig von der gewählten Anlagentechnik – den bisher
erreichten Wärmeschutz nach der Wärmeschutzverordnung nicht unter-
schreitet. Die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach den an-
erkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-2) müssen beachtet wer-
den.

Der Geltungsbereich der Energieeinsparverordnung umfasst Gebäude
mit normalen Innentemperaturen und Gebäude mit niedrigen Innen-
temperaturen, einschließlich ihrer Heizungsanlagen, ihrer raumluft-
technischen Anlagen und der Anlagen, die der Warmwasserbereitung
dienen.

3.1.2

Geltungsbereich der
Energieeinspar-
verordnung
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Im Wortlaut der Verordnung sind Gebäude mit normalen Innentempera-
turen solche Gebäude, die nach ihrem Verwendungszweck
❐ auf eine Temperatur von mehr als 19 °C und
❐ jährlich mehr als vier Monate

beheizt werden. Dies sind zum Beispiel Wohnhäuser, Bürogebäude,
Hotels, Schulen, Krankenhäuser usw.

Unter Gebäuden mit niedrigen Innentemperaturen versteht die Verord-
nung Gebäude, die nach ihrem Verwendungszweck
❐ auf eine Temperatur von mehr als 12 °C und weniger als 19 °C und

ebenfalls
❐ jährlich mehr als vier Monate

beheizt werden. Dies können zum Beispiel bestimmte Betriebsstätten,
Versammlungsstätten, Sportstätten oder ähnliche sein.

Ausgenommen von den Bestimmungen der Energieeinsparverordnung
sind
❐ Betriebsgebäude zur Haltung und Aufzucht von Tieren,
❐ Betriebsgebäude, die entsprechend ihres Verwendungszwecks

großflächig und langanhaltend offengehalten werden müssen,
❐ unterirdische Bauten,
❐ Unterglasanlagen und Kulturräume für Zucht und Verkauf von

Pflanzen (Treibhäuser) und
❐ Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebäude, die dazu bestimmt sind,

wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden (fliegende Bauten).

Darüber hinaus stellt die Energieeinsparverordnung Anforderungen an
bestehende Gebäude, wenn Änderungen an Außenbauteilen oder der
Anlagentechnik vorgenommen werden bzw. in begrenztem Umfang
durch Nachrüstungsverpflichtungen für Anlagen und Gebäudeteile.

Die Energieeinsparverordnung unterscheidet hinsichtlich ihrer energeti-
schen Nachweisziele in zu errichtende Gebäude, bestehende Gebäude
und Anlagen.

Bei zu errichtenden Gebäuden mit normalen Innentemperaturen sind
der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezoge-
ne Transmissionswärmeverlust sowie der Jahres-Primärenergiebedarf
zu begrenzen. Dabei ist der Jahres-Primärenergiebedarf bei Wohnge-
bäuden auf die Gebäudenutzfläche und bei anderen Gebäuden auf das
beheizte Gebäudevolumen zu beziehen. Die Nachweise sind hierbei
nach dem Monatsbilanzverfahren gemäß DIN EN 832 [3.3] und den in
DIN V 4108-6 [3.4] gegebenen Randbedingungen und Vereinfachungen
zu führen. Für Wohngebäude mit einem Fensterflächenanteil von bis zu
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30 % darf wahlweise auch das vereinfachte Heizperiodenbilanzverfah-
ren angewendet werden.

Für zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen wird auf
eine Begrenzung des Primärenergiebedarfs oder des Heizenergiebedarfs
verzichtet. Die Energieeinsparverordnung stellt lediglich Anforderun-
gen an die Begrenzung des Transmissionswärmeverlustes der wärme-
übertragenden Umfassungsfläche.

Bei Neubauten mit geringem beheiztem Gebäudevolumen – unter
100 m3 – werden, außer den Nebenanforderungen zur Inbetriebnahme
und Begrenzung der Wärmeabgabe von heizungstechnischen Anlagen
und Warmwasseranlagen, lediglich Anforderungen an den Wärmedurch-
gangskoeffizienten U in der Art gestellt, wie sie für Änderungen an be-
stehenden Gebäuden vorgeschrieben werden (siehe Kapitel 3.4).

Durch Mindestanforderungen an den Wärmeschutz der Bauteile im
Winter nach DIN 4108-2 [3.6] in Verbindung mit den erforderlichen
Maßnahmen des klimabedingten Feuchteschutzes nach Teil 3 der
DIN 4108 [3.7] (siehe Kapitel 4) wird den Bewohnern von Gebäuden
eine hygienisch einwandfreie Lebensweise ermöglicht sowie ein dauer-
hafter Schutz der Baukonstruktionen gegen klimabedingte Feuchteein-
wirkungen sichergestellt. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Räume
entsprechend ihrer Nutzung ausreichend beheizt und belüftet werden.
Letzteres ist in der Regel der Fall, wenn während der Heizperiode ein
durchschnittlicher Luftwechsel von  0,5 h-1 sichergestellt wird. Die
Anforderungen der DIN 4108-2 an den Mindestwärmeschutz können
normalerweise mit Erfüllung der Energieeinsparverordnung sicherge-
stellt werden.

Für Aufenthaltsräume in Hochbauten, die ihrer Bestimmung nach auf
übliche Innentemperaturen (≥ 19 °C) beheizt werden und deren Einzel-
bauteile eine flächenbezogene Gesamtmasse von mindestens 100 kg/m2

aufweisen, legt die DIN 4108-2 die in der Tafel 3.1 wiedergegebenen
Grenzwerte für den Wärmedurchlasswiderstand der einzelnen Bauteile fest.

Für Außenwände, Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und
Dächern mit einer flächenbezogenen Gesamtmasse unter 100 kg/m2

gelten mit einem Mindestwert des Wärmedurchlasswiderstandes von
R ≥ 1,75 m2 · K/W höhere Anforderungen an den Mindestwärmeschutz.
Bei Rahmen- und Skelettbauteilen gilt dieser Wert nur für den Gefache-
bereich, wobei im Mittel für diese Bauteile ein Wärmedurchlasswider-
stand von R ≥ 1,0 m2 · K/W erreicht werden muss. Für den Deckel von
Rollladenkästen ist der Wert von R ≥ 0,55 m2 · K/W einzuhalten.

3.1.4

Hygienisch bedingter
(winterlicher)
Mindestwärmeschutz




